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RS OGH 1982/11/23 7Ob783/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1982

Norm

EO §381 B

EO §381 D

Rechtssatz

Die Verwirklichung des Anspruches auf Zuhaltung eines Realteilungsvertrages wird nicht dadurch gefährdet, daß der

Gegner diesen Anspruch bestreitet und ankündigt, er werde eine Zivilteilungsklage einbringen. Auch droht hiedurch

keine Gewalt oder unwiederbringlicher Schaden.
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